
Gemeinde Jevenstedt  Jevenstedt, 25.06.2025
Die Vorsitzende
des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses

Sitzung des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses

Am Montag, 7. Juli 2025 findet um 19:00 Uhr in den Sitzungsräu-
men Vörn und Achtern des Amtshauses in Jevenstedt, Meierei-
straße 5, eine Sitzung des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses 
statt.
Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Bericht der Ausschussvorsitzenden
3. Bericht über die Zukunftswerkstatt vom 11.06.2025 der 

Gemeinde Jevenstedt mit der offenen Jugendarbeit
4. Offizielle Scheckübergabe der Gemeinde im Namen von 

Frau Lehmann an die offene Jugendarbeit
5. Planung „Plattdeutscher Kulturabend 2026“
6. Planung Kulturabend für das Amtsfeuerwehrfest 2026
7. Anfragen und Mitteilungen

Michaela Thomsen
Vorsitzende

Amt Jevenstedt  Jevenstedt, 26.06.2025
Die Vorsitzende
des Schulausschusses des Amtes 

Sitzung des Schulausschusses des Amtes

Am Dienstag, 8. Juli 2025 findet um 19:00 Uhr in den Sitzungs-
räumen Vörn und Achtern des Amtshauses in Jevenstedt, Meie-
reistraße 5, eine Sitzung des Schulausschusses des Amtes statt.
Tagesordnung:
1. Bericht der Schulleitung
2. Prüfung Photovoltaik-Anlage Schulstandort Jevenstedt
3. Prüfung Photovoltaik-Anlage Schulstandort Westerrönfeld
4. Vorentwurf OGS-Raumlösung Schulstandort Jevenstedt
5. Vorentwurf OGS-Raumlösung Schulstandort 

Westerrönfeld

Ihr Besuch in der Amtsverwaltung

Grundsätzlich vereinbaren Sie bitte vor Ihrem Besuch  
einen Termin. Nutzen Sie bitte vorrangig unser Online- 
buchungssystem auf unserer Internetseite  
www.amt-jevenstedt.de! Alternativ können Sie die Termine 
auch telefonisch buchen. Zur telefonischen Terminbuchung 
oder bei Fragen hinsichtlich Ihres Besuches nutzen sie bitte die 
Anschlüsse 04331/8478-86 oder 04331/8478-0.
Die Terminbuchung hat für Sie und die Beschäftigten des Amtes 
nur Vorteile! Sie finden für Ihr Anliegen eine/n kompetente/n 
Mitarbeiter/in vor und haben keine oder nur kurze Wartezeiten. 
Ohne Terminbuchung Ihrerseits kann eine Bearbeitung  
Ihres Anliegens zum Zeitpunkt Ihres Besuches nicht 
garantiert werden. Die Besucherinnen und Besucher mit 
Termin werden bevorzugt behandelt.

Vielen Dank!

Marcel Rohwer
Amtsdirektor

Amt Jevenstedt Jevenstedt, 25.06.2025
Der Amtsdirektor

Öffnungszeiten der Amtsverwaltung

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
am Freitag, 18.07.2025,

bleiben die Verwaltungsstellen der Amtsverwaltung Jevenstedt 
in Jevenstedt und Westerrönfeld wegen einer betrieblichen 
Veranstaltung geschlossen.
Ich bitte um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Marcel Rohwer
Amtsdirektor

Amtliche Bekanntmachungen

51. Jahrgang • Nr. 12/2025 • 03. Juli 2025

www.amt-jevenstedt.de

Dieses Bekanntmachungsblatt erscheint am 1. und 3. Donnerstag im Monat. Es ist bei der Amtsverwaltung in  
Jevenstedt, Meiereistraße 5, sowie in Westerrönfeld, Dorfstraße 60, kostenlos während der Öffnungszeiten erhältlich.

Darüber hinaus wird das Bekanntmachungsblatt auf der Internetseite www.amt-jevenstedt.de  
unter „Aktuelles“ digital zur Verfügung gestellt.
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6. Sicherheitsmaßnahmen Schulstandorte
7. Weitere Unterstützung der Schulsozialarbeit im DaZ-

Bereich
8. Vergrämung Saatkrähen Schulstandort Westerrönfeld
9. Anfragen und Mitteilungen

Monika Sievers
Vorsitzende

Gemeinde Schülp b. Rendsburg
Der Vorsitzende Schülp b. Rendsburg, 25.06.2025
des Finanzausschusses 

Sitzung des Finanzausschusses

Am Mittwoch, 9. Juli 2025 findet um 19:30 Uhr im Schülper 
Kroog, Schmiedestraße 2, Schülp b. Rendsburg, eine Sitzung des 
Finanzausschusses statt.
Tagesordnung:
1. Beschlussfassung über die Beratung nicht öffentlicher  

Tagesordnungspunkte
2. Einwohnerfragestunde
3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen  

Sitzungen
4. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 

Berichtszeitraum 2. Halbjahr 2024
5. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 

Berichtszeitraum 1. Halbjahr 2025
6. Ablauf der Vergnügungssteuersatzung
7. Idee zum Neubau einer Sporthalle
8. Modernisierung Schülper Kroog (WC, Wintergarten,  

Außenanlage)
9. Zuschussantrag Wärmenetz Wärmenetz Schülp b. 

Rendsburg e.G.
10. Anfrage über eine Spende der Gemeinde zur Unter-

stützung des Fördervereins zur Erhaltung der Schülper 
Kirche e.V. im Jahr 2025

11. E-GYM Wellpass für Mitarbeiter/innen der Gemeinde 
Schülp bei Rendsburg

12. Anfragen und Mitteilungen

Jürgen Schwarz
Vorsitzender

Gemeinde Jevenstedt Jevenstedt, 25.06.2025
Der Bürgermeister 

Sitzung der Gemeindevertretung

Am Donnerstag, 10. Juli 2025 findet um 19:30 Uhr in den Sit-
zungsräumen Vörn und Achtern des Amtshauses in Jevenstedt, 
Meiereistraße 5, eine Sitzung der Gemeindevertretung statt.
Tagesordnung:
1. Beschlussfassung über die Beratung nicht öffentlicher  

Tagesordnungspunkte
2. Einwohnerfragestunde
3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen  

Sitzungen
4. Wahl eines stv. Vorsitzenden für den Finanzausschuss

5. Wahl eines Vorsitzenden für den Ausschuss zur Prüfung des 
Jahresabschlusses

6. Wahl eines Mitglieds für den Wege- und Verkehrsausschuss
7. Entlassung des Ortswehrführers Jevenstedt aus dem Ehren-

beamtenverhältnis
8. Ernennung des neuen Ortswehrführers der Ortswehr 

Jevenstedt
9. Haushaltsangelegenheiten der Kamerdschaftskasse der 

Ortwehr Schwabe
10. Mitteilungen des Bürgermeisters
11. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden
12. Jahresabschluss 2024
13. Bebauungsplan Nr. 22 „SO Energiepark“ (Barkhorner  

Heide) Vorstellung, Beratung und ggf. Aufstellungsbeschluss
14. Bebauungsplan Nr. 23 „SO Energie- und Umwelttechnolo-

gie“ (Barkhorn an der B77) Vorstellung, Beratung und ggf. 
Aufstellungsbeschluss

15. Flächennutzungsplan, 14. Änderung (B22 - Bereich Barkhor-
ner Heide) Vorstellung, Beratung und ggf. Aufstellungsbe-
schluss

16. Flächennutzungsplan, 15. Änderung (B23 - Bereich Barkhorn 
an der B77) Vorstellung, Beratung und ggf. Aufstellungsbe-
schluss

17. Flächennutzungsplan, 13. Änderung (Windenergieeignungs-
flächen) Beratung und ggf. Aufstellungsbeschluss

18. Bebauungsplan Nr. 21 „SO Freiflächenphotovoltaikanlage 
Dammstedt - Ohlenwiese“ Beratung und ggf. Aufstellungs-
beschluss

19. Flächennutzungsplan, 12. Änderung (Freiflächenphotovolta-
ikanlage Dammstedt - Ohlenwiese, B-Plan Nr. 21) Beratung 
und ggf. Aufstellungsbeschluss

20. Bau eines Stadionsprecherturmes auf dem Sportplatz 
Jevenstedt

21. Erneuerung Ballfangzäune B-Sportplatz (TuS)
22. Umsetzung Projekt „Hörnerplatz am Ochsenweg“
23. E-GYM Wellpass für Mitarbeiter/innen der Gemeinde 

Jevenstedt
24. Anfragen und Mitteilungen 

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach 
Maßgabe der Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung voraussichtlich nichtöffentlich beraten:

25. Grundstücksangelegenheiten Nienkattbek
26. Grundstücksangelegenheiten Poststraße

Sönke Schwager
Bürgermeister

Amt Jevenstedt  Jevenstedt, 26.06.2025
Der Vorsitzende
des Hauptausschusses des Amtes 

Sitzung des Hauptausschusses des Amtes

Am Montag, 14. Juli 2025 findet um 14:00 Uhr in den Sitzungs-
räumen Vörn und Achtern des Amtshauses in Jevenstedt, Meie-
reistraße 5, eine Sitzung des Hauptausschusses des Amtes statt.

Tagesordnung:
1. Beschlussfassung über die Beratung nicht öffentlicher  

Tagesordnungspunkte
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2. Beitritt zur Archivgemeinschaft
3. Widmung der Tingleffhalle für standesamtliche Trauungen
4. Festsetzung einer Entschädigung für die Nutzung der 

Tingleffhalle für standesamtliche Trauungen
5. Prüfung Photovoltaik-Anlage Amtsverwaltung Jevenstedt
6. Prüfung Photovoltaik-Anlage Verwaltungsstelle 

Westerrönfeld
7. Prüfung Photovoltaik-Anlage Schulstandort Jevenstedt
8. Prüfung Photovoltaik-Anlage Schulstandort Westerrönfeld
9. Vorentwurf OGS-Raumlösung Schulstandort Jevenstedt
10. Vorentwurf OGS-Raumlösung Schulstandort 

Westerrönfeld
11. Sicherheitsmaßnahmen Schulstandorte
12. Weitere Unterstützung der Schulsozialarbeit im DaZ-

Bereich
13. Anfragen und Mitteilungen

Hans Hinrich Neve
Vorsitzender

Gemeinde Embühren  Embühren, 25.06.2025
Die Bürgermeisterin

Sitzung der Gemeindevertretung

Am Montag, 14. Juli 2025 findet um 19:30 Uhr im Dörpshus in 
Embühren eine Sitzung der Gemeindevertretung statt.
Tagesordnung:
1. Beschlussfassung über die Beratung nicht öffentlicher  

Tagesordnungspunkte
2. Einwohnerfragestunde
3. Mitteilungen der Bürgermeisterin
4. Zustimmung zur Wahl des stellv. Gemeindewehrführers
5. Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs - Sachstand
6. Aktualisierung der Beleuchtung im Feuerwehrgerätehaus
7. Sanierung Wirtschaftsweg Staabrook im Bereich Blick
8. Pflastern der Containerfläche  

hier: weiteres Vorgehen
9. Ausbesserung der Heizungsanlage  

hier: weiteres Vorgehen
10. Erhebung einer Kommunalverfassungsbeschwerde gegen 

das FAG 2024
11. Anfragen und Mitteilungen

Jennifer Dieterle
Bürgermeisterin

Gemeinde Schülp b. Rendsburg
Der Bürgermeister  Schülp b. Rendsburg, 25.06.2025

Sitzung der Gemeindevertretung

Am Mittwoch, 16. Juli 2025 findet um 19:30 Uhr im Schülper 
Kroog, Schmiedestraße 2, Schülp b. Rendsburg, eine Sitzung der 
Gemeindevertretung statt.
Tagesordnung:
1. Beschlussfassung über die Beratung nicht öffentlicher  

Tagesordnungspunkte
2. Einwohnerfragestunde

3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen
4. Mitteilungen des Bürgermeisters
5. Zustimmung zur Wahl des stellv. Gemeindewehrführer
6. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 

Berichtszeitraum 2. Halbjahr 2024
7. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 

Berichtszeitraum 1. Halbjahr 2025
8. Ablauf der Vergnügungssteuersatzung
9. Idee zum Neubau einer Sporthalle
10. Modernisierung Schülper Kroog (WC, Wintergarten,  

Außenanlage)
11. Zuschussantrag Wärmenetz Wärmenetz Schülp b. 

Rendsburg e.G.
12. Umsetzung Naturschutzkonzept Binnendüne Rüsterbergen
13. E-GYM Wellpass für Mitarbeiter/innen der Gemeinde 

Schülp bei Rendsburg
14. Anfrage über eine Spende der Gemeinde zur Unterstüt-

zung des Fördervereins zur Erhaltung der Schülper Kirche 
e.V. im Jahr 2025

15. Anfragen und Mitteilungen

Wolfgang Wachholz
Bürgermeister

Gemeinde Westerrönfeld Westerrönfeld, 25.06.2025
Die Vorsitzende
des Ausschusses für Kultur, Soziales und Sport 

Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales und Sport

Am Donnerstag, 17. Juli 2025 findet um 19:00 Uhr im Sitzungs-
saal der Verwaltungsstelle Westerrönfeld, Dorfstraße 60, eine 
Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales und Sport statt.
Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Bericht aus dem Seniorenbeirat
3. Seniorenangelegenheiten  

hier: Seniorenbeförderung, „Remo on Demand“, Einladung 
zur Weihnachtsfeier

4. Bericht über den neuen Förderverein der Fußballsparte
5. Gemeindebücherei - Sachstand
6. Offener Bücherschrank in Westerrönfeld
7. Sachstandsbericht Aufwertung Badestelle
8. Termin Sommerfest
9. Planung und Organisation Anpunschen im Auguste- 

Sievers-Park
10. Flüchtlinge in der Gemeinde - Integration - Transparenz
11. Anfragen und Mitteilungen

Maria Schaal
Vorsitzende

www.amt-jevenstedt.de
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Satzung
über die Straßenreinigung 
in der Gemeinde Stafstedt

( Straßenreinigungssatzung )
vom 19.06.2025

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 17 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 bis 
3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
24.05.2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) und des § 45 Abs. 3 und 4 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
(StrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.11.2003 
(GVOBl. Schl.-H. S 631, ber. 2004 S. 140), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 30.09.2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 734), 
wird gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Stafstedt vom 19.06.2025 folgende Satzung über die Straßenrei-
nigung (Straßenreinigungssatzung) erlassen: 

§ 1
Reinigungspflicht

(1)  Alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Orts-
lage der Gemeinde Stafstedt sind zu reinigen. 

(2)  Zur Reinigung gehört es, nach den örtlichen Erfordernissen 
der öffentlichen Sicherheit die Straßen zu säubern (§ 4), 
Schnee zu räumen und bei Glatteis zu streuen (§ 5). 

(3)  Reinigungspflichtig ist die Gemeinde Stafstedt, soweit die 
Reinigungspflicht nicht gemäß § 3 übertragen ist. 

§ 2 
Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf
  a)  die Fahrbahnen, 

einschließlich der Rinnsteine und der zum Parken von 
Kraftfahrzeugen bestimmten Straßenflächen; 

 b)  die Gehwege, auch soweit deren Benutzung für Rad-
fahrer geboten oder erlaubt ist (kombinierte Geh- und 
Radwege oder für Radfahrer freigegebene Gehwege), 
einschließlich der Gräben, der Grabenverrohrungen, 
die dem Grundstücksanschluss dienen, und der Trenn-, 
Rand-, Seiten- und Sicherheitsstreifen, auch soweit sie als 
unselbständige Grünanlagen angelegt sind;

 c) die Radwege.
(2)  Ist ein Gehweg nicht besonders abgegrenzt, gilt als Gehweg 

ein begehbarer Seitenstreifen oder ein den Bedürfnissen 
des Fußgängerverkehrs entsprechender Fahrbahnstreifen 
am Fahrbahnrand. Dies gilt nicht, wenn auf der anderen 
Straßenseite ein Gehweg vorhanden ist. 

§ 3 
Übertragung der Reinigungspflicht

(1)  Die Reinigungspflicht (§ 1) nach Maßgabe der §§ 4 und 5 
wird in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke (§ 7) 
auf deren Eigentümerinnen / Eigentümer für folgende Stra-
ßenteile übertragen:

 a) die Gehwege  
 b) die Radwege
 c) die Rinnsteine der Fahrbahnen.
(2)  Anstelle der Eigentümerin / des Eigentümers trifft die  

Reinigungspflicht 

 a) die Erbbauberechtigte / den Erbbauberechtigten,
 b)  die Nießbraucherin / den Nießbraucher, sofern sie/er 

unmittelbar Besitz am gesamten Grundstück hat, 
 c)  die/den dinglich Wohnberechtigte/Wohnberechtigten, so-

fern ihr/ihm das Wohngebäude zur alleinigen Benutzung 
überlassen ist. Mehrere Pflichtige haften als Gesamt-
schuldner. 

(3)  Sind die zur Reinigung Verpflichteten nicht in der Lage, ihre 
Pflicht persönlich zu erfüllen, so haben sie eine geeignete 
Person mit der Reinigung zu beauftragen. Auf Antrag der zu 
Reinigung Verpflichteten können Dritte durch schriftliche Er-
klärung gegenüber der Gemeinde mit deren Zustimmung die 
Reinigungspflicht an deren Stelle übernehmen. Die Zustim-
mung ist jederzeit widerruflich und solange wirksam, wie ein 
ausreichender Haftpflichtdeckungsschutz für die Dritten aus 
der übernommenen Verpflichtung nachgewiesen ist. 

§ 4
Art und Umfang der Reinigungspflicht

(1)  Die zu reinigenden Straßenteile sind nach Bedarf, mindestens 
in einem 14-tägigen Reinigungsrhythmus zu säubern. Hier-
zu gehört die Beseitigung von Abfällen geringen Umfanges, 
Tierkot, Laub, Bewuchs und wildwachsenden Kräutern, wenn 
durch letztere der Straßenverkehr behindert, die nutzbare 
Breite von Geh- und Radwegen eingeschränkt wird oder 
diese geeignet sind, den Straßenbelag zu schädigen. 

(2)  Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feu-
erlöschwesen dienenden Wasseranschlüsse sind jederzeit 
sauber zu halten. 

(3)  Die Verwendung von chemischen Unkrautvernichtungsmit-
teln ist untersagt. 

(4)  Einer mit der Säuberung verbundenen Staubentwicklung 
ist bei frostfreier Witterung durch Sprengen mit Wasser 
vorzubeugen. 

§ 5
Art und Umfang der Schneeräumungs- und Streu-

pflicht
(1)  Die Geh- und Radwege sind in einer Breite von Schnee 

und Eis freizuhalten und bei Glätte zu streuen, die den ört-
lichen Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit entspricht, 
soweit möglich mindestens in einer Breite von 1,20 m. An 
Fußgängerüberwegen ist der Gehweg jeweils bis an die 
Fahrbahnkante von Schnee und Glätte freizuhalten. Wenn 
auf keiner Straßenseite ein Gehweg besonders abgegrenzt 
ist, ist beidseitig auf einem für die Bedürfnisse des Fußgän-
gerverkehrs ausreichenden Fahrbahnstreifen am Fahrbahn-
rand die Schnee- und Glättebeseitigung durchzuführen. Auf 
den mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen ist 
Glätte zu beseitige; jedoch sind Schneemengen, die den Fuß-
gängerverkehr behindern, unter Schonung der Gehfläche zu 
entfernen. 

(2)  In der Zeit von 08:00 Uhr – 20:00 Uhr (werktags) bzw. 
09:00 Uhr – 20:00 Uhr (sonn- und feiertags) ist die Schnee-
räumung nach beendetem Schneefall und das Abstreuen 
von Glatteis nach dessen Entstehen jeweils unverzüglich 
vorzunehmen. Bei langanhaltendem Schneefall ist auf den 
Gehwegen der Schnee so rechtzeitig zu räumen, dass sie 
von Fußgängern bei Beachtung der gebotenen Vorsicht mög-
lichst gefahrlos benutzt werden können. 
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(3)  Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee bzw. entstandenes Glatt-
eis sind bis 08:00 Uhr (werktags) bzw. 09:00 Uhr (sonn- und 
feiertags) des folgenden Tages zu räumen bzw. abzustreuen. 

(4)  Im Bereich von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel ist 
die Schnee- und Glättebeseitigung bis zur Bordsteinkante 
vorzunehmen, so dass Fußgänger die Verkehrsmittel vom 
Gehweg aus ohne Gefährdung durch Schnee und Eis errei-
chen und verlassen können. 

(5)  Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzenden 
Drittel des Gehweges oder des Seitenstreifens, wo dieses 
nicht möglich ist, auf dem Fahrbahnrand zu lagern. Auf Geh-
wegen ohne angrenzende Fahrbahn hat die Ablagerung auf 
dem an das Grundstück des Reinigungspflichtigen grenzen-
den Teil des Gehweges zu erfolgen. Der Fahr- und Fußgän-
gerverkehr darf nicht gefährdet werden. Rinnsteine, Einläufe 
in Entwässerungsanlagen und dem Feuerlöschwesen dienen-
de Wasseranschlüsse sind von Schnee und Eis freizuhalten. 
Schnee und Eis dürfen von anliegenden Grundstücken nicht 
auf der Straße abgelagert werden. 

(6)  Beim Streuen ist die Verwendung von Salz oder sonstigen auf-
tauenden Stoffen auf Gehwegen mit Baum- oder Buschbestand 
sowie auf gepflasterten Gehwegen grundsätzlich verboten. 
Ihre Verwendung ist nur erlaubt

 a)  In besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisre-
gen), in denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln 
keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist;

 b)  An gefährlichen Stellen von Gehwegen, wie z.B. Treppen, 
Rampen, Brücken, Auf- und Abgängen, starken Gefälle- bzw. 
Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 

§ 6 
Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen

(1)  Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus 
verunreinigt, hat die Verunreinigung ohne Aufforderung und 
ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen; andernfalls 
kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten der Ver-
ursachenden beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung 
der zur Reinigung Verpflichteten, die Verunreinigung zu be-
seitigen, soweit ihnen dies zumutbar ist. 

(2)  Die gilt auch für die Verunreinigung durch Tierkot. Die Be-
seitigungspflicht obliegt neben den Tierführenden auch den 
Tierhaltenden. 

§ 7 
Grundstückbegriff

(1)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht 
auf die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Be-
wertungsgesetz bildet. § 70 Abs. 2 Bewertungsgesetz findet 
keine Anwendung. 

(2)  Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grund-
stück, das durch einen Graben, eine Böschung, einen Grün-
streifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg 
oder von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der 
Vorder- bzw. Hinterfront oder den Seitenstreifen an einer 
Straße liegt. Das gilt jedoch nicht, wenn eine Verbindung des 
Grundstücks mit der Straße unzulässig oder unmöglich ist 
oder wenn ein Geländestreifen zwischen Grundstück und 
Straße nicht dem Träger der Straßenlast gehört und selb-
ständigen wirtschaftlichen Zwecken dient. 

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig nach § 56 Abs. 1 Nr. 8 StrWG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

 a)  der Säuberungspflicht nach § 4 dieser Satzung nicht nach-
kommt,

 b)  seiner Verpflichtung zur Schnee- und Glättebeseitigung 
entgegen § 5 nicht nachkommt,

 c)  eine über das übliche Maß hinaus selbst verursachte Ver-
unreinigung einer öffentlichen Straße entgegen § 6 Abs. 1 
nicht unverzüglich beseitigt, 

 d)  Verunreinigungen durch Tierkot als Tierführender bzw. 
Tierhaltender entgegen § 6 Abs. 2 nicht unverzüglich ent-
fernt. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 56 Abs. 2 StrWG mit 
einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 511,00 € geahndet 
werden. 

§ 9 
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1)  Zur Ermittlung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die 
Gemeinde Stafstedt berechtigt., die erforderlichen perso-
nen- und grundstücksbezogenen Daten aus den Unterlagen 
des Grundbuchamtes, des Katasteramtes, der Meldebehör-
de und der unteren Bauaufsichtsbehörde gemäß Artikel 6 
Abs. 1e i.V.m. Artikel 6 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutzgrundverordnung) i. V. m. § 3 Abs. 1 Landesda-
tenschutzgesetz zu verwenden. 

(2)  Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten 
Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke 
der Ermittlung der zur Reinigung Verpflichteten nach dieser 
Satzung weiterverarbeiten.  

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung in 
der Gemeinde Stafstedt vom 08.05.2001 außer Kraft. 

Stafstedt, 19.06.2025   Veröffentlicht!
       Amt Jevenstedt
Gemeinde Stafstedt   Der Amtsdirektor
Hans Hinrich Neve 
Bürgermeister    Marcel Rohwer

 

Anzeigen / nicht amtlicher Teil
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        CDU
   - Ortsverband Jevenstedt -

Die nächste Fraktionssitzung findet Dienstag den 08. Juli 2025 
um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. 
Sie alle sind herzlich eingeladen, an der letzten Fraktions-
sitzung vor der Sommerpause teilzunehmen. Wir sprechen 
über die Themen aus unserer Gemeinde und freuen uns auf Sie.  
Kommen Sie gerne vorbei.

Jochen Pahl Kai-Uwe Wieck
Fraktionsvorsitzender Ortsverbandsvorsitzender

DRK Ortsverein Jevenstedt
www.drk-jevenstedt.de

Jagdverein Jevenstedt

Besichtigung mit Führung des „Gut Emkendorf“ 
am 14. Juli 2025

Damals wie heute ist das Gut Emkendorf ein Kulturmittelpunkt 
Norddeutschlands. Schon unter Julia v. Reventlow war der Guts-
hof ein beliebter Ort für Künstler, Dichter, Denker und Musiker. 
Am Montag, den 14. Juli haben wir die Möglichkeit, die untere 
Etage des Gutshauses incl. einer Führung zu besichtigen. Im 
Anschluss werden wir dort zu einer Kaffee-Tafel gebeten. Wir 
starten um 14 Uhr am ev. Gemeindehaus in Fahrgemeinschaften. 
Kosten 17,-/19,- p.P..

Fahrt zu den „Himmelsbäumen“ -  
(einem Platz zum Gedenken an verstorbene Kinder)

Am Samstag, den 02. August wollen wir zu den “Himmelsbäu-
men” nach Kattsheide fahren. Dazu treffen wir uns um 14.30 
Uhr am ev. Gemeindehaus. Diejenigen, die mit dem Fahrrad 
fahren wollen, werden von Ute Kuhr geleitet. Wer mit dem Auto 
mitgenommen werden möchte, kann sich gerne der Fahrgemein-
schaft anschließen oder ansonsten direkt zu um 15 Uhr zu den 
Himmelsbäumen nach Kattsheide kommen.  Frau Brigitte Wulf 
vom Verein “Verwaiste Eltern” wird uns dort eine Führung durch 
das Areal der Himmelsbäume geben. Im Anschluss an die Führung 
wollen wir gemeinsam Kaffee trinken und ein kleines Büffet unter 
freiem Himmel genießen. Hierzu sollte jeder Gast gerne eine 
Kleinigkeit mitbringen. Ebenfalls sollte bitte jeder einen Becher 
und ggf. einen Teller mitbringen.
Für Kaffee und andere Getränke sorgt das DRK. Wir nehmen 
von jedem Gast einen Kostenbeitrag von 5,- Euro, die als Spende 
an das Projekt “Himmelsbäume” gehen.

Senioren-Sommerfest
Unser diesjähriges Sommerfest findet am Montag, den 11. August 
um 15 Uhr im ev. Gemeindehaus statt. Neben Cocktails und 
Eistorte erwartet uns ein lustiger Nachmittag mit der Clownin 
„Poline“ und zum Abschluss gibt es ein kleines Grillbüfett.
 
Anmeldungen und weitere Infos zu unseren Veranstaltungen bei 
Rebekka Nickels unter 
Tel: 04337-1680 oder mobil: 01520-8526157.
Sie finden uns auch auf unserer Homepage: drk-jevenstedt.de
Ihr DRK-Team Jevenstedt

DRK Ortsverein
Schülp b. Rendsburg

Blutspenden

Wir laden zum nächsten Blutspenden in Schülp ein! 

Mittwoch, 6. August 2025
von 16.00 bis 19.30 Uhr

Wieder mit unserem leckeren Büfett!

Unter www.blutspende-nordost.de können Sie  
schon jetzt einen Termin reservieren!  

Bitte denken Sie an Ihren Personalausweis. 
Übrigens… jeder Erstspender erhält ein  

kleines Geschenk von uns!

Ihr DRK Ortsverein Schülp
Marion Bock

Die nächste Ausgabe erscheint  
am 17. Juli 2025

Annahmeschluss für Veröffentlichungen  
und Anzeigen ist der 

Mittwoch, 09. 07. 2025 um 16.00 Uhr
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Versorgung
Telefon-Nr. Anschrift

Abfallbeseitigung
Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH 04331 345–1 23 Borgstedtfelde 15

24794 Borgstedt

Abwasserbeseitigung/Klärschlamm
Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg
Notdienst: für Jevenstedt, Schülp b. Rendsburg,  
Westerrönfeld

04331 8 478–0

0172 4104218

Dorfstraße 60
24784 Westerrönfeld

Amt Jevenstedt
für Brinjahe, Embühren, Haale, Hamweddel, Hörsten, Luhnstedt, 
Stafstedt

04331 8478-0 Meiereistraße 5
24808 Jevenstedt

Ambulanter Pflegedienst
Pflegediakonie Rendsburg 04331 8415-0 Grüner Steg 1

24784 Westerrönfeld

Ärzte
Busse, Barbara 04337 505 Meiereistraße 3c

24080 Jevenstedt

Kaak, Iris 04331 849365 Am Glockenturm 10
24784 Westerrönfeld

Krasa, Dr. med. Frauke und Dr. med. Julian 04331 849365 Am Glockenturm 10
24784 Westerrönfeld

Rascher, Anja 04337 443 Meiereistraße 3a
24808 Jevenstedt

Sörensen, Alexandra, Dipl.-Psych. 04331 8689195 Alte Landstraße 20
24813 Schülp b. Rendsburg

Hausarztpraxis 
Dr. med. Pamela Deißner 

04875 1323 Wennhorn 1 a
24816 Hamweddel

Apotheken
Apotheke Jevenstedt 04337 92751 Dorfstraße 14

24808 Jevenstedt

Apotheke Westerrönfeld 04331 88216 Am Glockenturm 8
24784 Westerrönfeld

Gasversorgung
Schleswig-Holstein Netz AG Servicecenter  
für Jevenstedt, Schülp b. Rendsburg, Westerrönfeld

04106 6489090 Netzcenter Fockbek 
Krattredder 24 
24787 Fockbek

Propan Rheingas GmbH & Co KG
für Embühren, Luhnstedt, Stafstedt

04871 76040 Am Gaswerk 10
24594 Hohenwestedt

Primagas
für Hamweddel, Haale

Ergotherapie
PhysiYou
Sarah Englmaier, Heilpraktikerin für Physiotherapie

04875 9029345 Heidkaten 12
24816 Hamweddel

Heilpraktiker
Nerong, Ulrike 04331 868986 Westpreußenweg 11/1

24784 Westerrönfeld

Kolbe-Muschiol, Tatjana 04331 91204 Am Ehrenhain 8
24784 Westerrönfeld

Osteopathie
Jette Dietrich, Osteopathin, Heilpraktikerin, 
Physiotherapeutin

04337 3209999 Dorfstraße 8a
24808 Jevenstedt

Köhler, Regina 
Osteopathin/Heilpraktikerin

04331 352450 Tinnhorn 24
24813 Schülp b. Rendsburg
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Physiotherapeuten
Krankengymnastik-Praxis
Maren Rohwer

04331 87776 Itzehoer Chaussee 54
24784 Westerrönfeld

PhysiYou
Sarah Englmaier, Heilpraktikerin für Physiotherapie

04875 9029345 Heidkaten 12
24816 Hamweddel

Praxis für Krankengymnastik
Anke Knittler

04337 919590 Tinnstückenweg 2
24808 Jevenstedt

Praxis für Physiotherapie im Therapeuticum Oeser 04331 868860 Dorfstraße 62
24784 Westerrönfeld

Physiotherapeut Reemko Dietrich 04337 3209999 Dorfstraße 8a
24808 Jevenstedt

Schiedsmann
Reinhard Frank info@kulturreportagen-frank.de

Senioren- und Pflegeheime
Haus Hog’n Dor 04331 80910 Hog’n Dor 1

24784 Westerrönfeld
Haus Dorothee GmbH 04337 919190 Itzehoer Chaussee 62

24808 Jevenstedt
Seniorenhaus Jevenstedt 04337 91913 Am Altenheim 1

24808 Jevenstedt
Senioren Wohnungen
Alfred-Roth-Stiftung 04331 8416-0 Hafenstraße 9

24784 Westerrönfeld
Stromversorgung
Schleswig-Holstein Netz AG Servicecenter  
für Jevenstedt, Schülp b. Rendsburg, Westerrönfeld

04106 6489090 Netzcenter Fockbek 
Krattredder 24 
24787 Fockbek

Wasserversorgung
Gemeinde Westerrönfeld
Notdienst: für Westerrönfeld

04331 8478-0
0172 4104218

Dorfstraße 60
24784 Westerrönfeld

Stadtwerke Rendsburg
für Brinjahe, Embühren, Hamweddel, Jevenstedt

04331 209-0 Am Eiland 12
24768 Rendsburg

Wasserbeschaffungsverband Mitteleider
Notfall/Wasserwerk für Hörsten

04333 240
04333 9971-0

Ohlrade 24
24803 Erfde

Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp eG
für Schülp b. Rendsburg

04331-4639845 Am Sportplatz 10
24813 Schülp b. Rendsburg

Wassergemeinschaft Haale/Dorfmitte 04874 1796 Poststraße 8
24819 Haale

Wassergemeinschaft Haale/Siedlung 04874 903228 Schulstraße 9
24819 Haale

Wassergemeinschaft Haale/Wettersberg 04875 1230 Nienrade 1
24819 Haale

Wassergemeinschaft Haale/Marsch 04874 900224 Ziegelhofer Straße 2a
24819 Haale

Wasserleitungsgenossenschaft
Luhnstedt e.G.

04875 619 Schoolstraat 54 a
24816 Luhnstedt

Wasserleitungsgenossenschaft
für Stafstedt

04875 902551 Kreuzfeld
24816 Stafstedt

Weißer Ring e. V. Hilfe für Kriminalitätsopfer
Karl-Heinz Rath 04331 868949 weisser-ring.rath@web.de

Zahnärzte
Oetken, Ocke 04331 868301 Marienweg 2

24784 Westerrönfeld
Panten, Carlo 04337 507 Itzehoer Chaussee 56

24808 Jevenstedt
Pfisterer, Dr. dent. Sabine 04331 83443 Dorfstraße 19

24784 Westerrönfeld
Storm, Kaja 04331 88161 Dorfstraße 14

24784 Westerrönfeld
Zahnmedizinisches Versorgungszentrum (ZMV) 
Schleswig-Holstein - Praxis Westerrönfeld

04331 868464 Itzehoer Chaussee 54
24784 Westerrönfeld
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LandFrauenVerein
Legan und Umgebung e.V.

Liebe Landfrauen und Gäste, 
Verlängerung der Anmeldung für die -> Reise „Rhein in 
Flammen“ bis zum 07.07.2025
Anmeldungen und Fragen bei Angelika Frank 
Festnetz: 04331 - 220 70 
Damit die Reise stattfinden kann werden noch Mitreisende 
gesucht. Ehemänner/Lebenspartner, Freunde, Familienmitglieder 
oder Gäste sind herzlich willkommen!

Der Termin am 30.07.2025 Führung Wacken Open Air 
wurde vom Veranstalter abgesagt. Wer Lust und Interesse hat 
mit uns ins Dorf Wacken zu fahren und dort das Treiben mitzuer-
leben kann sich gerne melden bei Ela Ratjen unter 0173-6477689.  
Wir wollen in Fahrgemeinschaften dort hinfahren

Der Fehlerteufel hat zugeschlagen!!!! Anmeldefrist war nicht korrekt
Donnerstag 25.09.2025 16.00 und 18.00 Uhr – Herbst-
kränze basteln - pro Gruppe 12 Personen – Anmeldungen bis 
zum 18.09.2025 bei Josie Rohwer 04875-902775
Weitere und aktuelle Infos gibt es auf unserer Homepage 
www.landfrauen-legan.de

Es grüßt euch 
Euer Vorstand

------------------------------------------  
  ��������  �������� 18. VR Bank Jevenau-Cup 2025  

beim TuS Jevenstedt  �� ��  
  

🗓🗓🗓🗓 05.–06.07.2025 ab 10 Uhr 
  �������� Sportanlage TuS Jevenstedt 

  
2 Tage voller Fußball, Spaß & Action! 

  
  ����������  ������������ 8 Turniere von G- bis C-Jugend 
  ������������������ E-Sport-Turnier im Sportlerheim (12–17 

Uhr, Anmeldung vor Ort) 
  ���������� Fußballmeile mit Torwand, Schussmessung, 

Fußballdart & tollen Preisen 
  ���������� Crêpes, Eis, Grill & TuS-Bistro 

  
Mehr erfahrt ihr auf unserer Webseite  ������ 

www.tus-jevenstedt.de/jevenau-cup/ 
  

Kommt vorbei – wir freuen uns auf Euch!  
  

#tusjevenstedt #nurdertus #spürbaranders 
#eindorfeinverein #jugendfußball 

#JevenauCup #Ehrenamt #Fußballfest 
  

Anmeldung zu den Kursen über  
www.vhs-jevenstedt.de 

telefonisch bei Angelika Haase 04337-1059 von 
Mo. – Do. 9:00-11.30 Uhr u. Mo. – Do. 15:00-17.30 Uhr 

Wenige Plätze frei!  

🥗🥗 Vegetarisch – durch die Welt, die 2. 🥗🥗 
📅📅 Wann? Dienstag, 15.07.2025 
⏰ Uhrzeit? 18:30 – 21:30 Uhr 

📍📍 Wo? Küche der Schule in Jevenstedt 
💰💰 Kosten? 8,50 € + 15,- € Lebensmittelumlage 
�✨ Auch in der zweiten Runde entdecken wir 

internationale vegetarische Rezepte – bunt, 
aromatisch und überraschend vielfältig. Ein Abend 
voller Inspiration für alle, die fleischlos genießen 

möchten. 
🔹🔹 Bitte mitbringen: Eine Schürze, Vorratsdosen 

für eventuelle Reste & Lust auf neue 
Geschmackserlebnisse. 

Das Amt Jevenstedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde,
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Betreuungskraft (m/w/d) für die  
„Offene Ganztagsschule“ in Westerrönfeld

Die ausführlichen Stellenausschreibungen  
finden Sie im Internet unter

www.amt-jevenstedt.de/aktuelles  
Bewerbungsschluss ist der 18. Juli 2025.

Das Amt Jevenstedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde,
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Betreuungskraft (m/w/d) für die „Offene Ganztagsschule“ in Westerrönfeld
Die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter

www.amt-jevenstedt.de/aktuelles. Bewerbungsschluss ist der 18. Juli 2025.

Amt Jevenstedt
Der Amtsdirektor

www.amt-jevenstedt.de
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Herausgeber: Amt Jevenstedt
  Der Amtsdirektor
  Meiereistraße 5
  24808 Jevenstedt
Telefon:  04331/84 78 -0 • Telefax 84 78 -84
Internet:  www.amt-jevenstedt.de
eMail:  bbl@amt-jevenstedt.de

Öffnungszeiten der Verwaltung:
montags, dienstags, donnerstags und freitags 
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs geschlossen
Grundsätzlich ist vor Ihrem Besuch eine 
Terminvereinbarung notwendig!
Nutzen Sie bitte vorrangig unser Onlinebuchungssystem 
auf der o. g. Internetseite des Amtes.
Alternativ können Sie die Termine auch telefonisch 
unter 04331/8478-86 oder -0 buchen.

Druck: Rendsburger Druck & Verlagshaus GmbH & Co. KG
 Nikolaus-Otto-Straße 12
 24783 Osterrönfeld
Telefon: 04331/ 84 03 66 • Telefax: 84 03 68
eMail: info@rd-druck.de

Gottesdienste:

Einführungsgottesdienst von Pn. Sandra Reimer

06.07. - 15.00 h, St.-Georg-Kirche, Pn. Reimer und

Propst Krüger

Tauffest der Kanalregion

13.07. - 14.00 h, Gut Steinwehr, Pastoren der Region

Veranstaltungen:

Jevenstedter Tafel, Pastorat

dienstags ab 13.15 h 

Offene Jugendarbeit „Jugendtreff“

Mo., Mi. u. Do. 14.00 h - 19.00 h

Di. 15.00 h - 19.00 h f. Jugendliche ab 8 J.

1.&3. Freitag im Mo. 17.30 h - 21.00 h, ab 12 J.

Treff  Pfadfinder

jeden Freitag – 16.00 h, St.-Georg-Kirche

(außer in den Ferien)

Frauenkreis Schülp

14.07. – 14.30 h, Gemeinderaum/Kreuzkirche

Sehr gepflegtes 600m² großes Hofgrundstück mit dazu-
gehörigen Gebäuden für Stell- und Lagerflächen (z.B. Oldti-
mer/ kl. Wohnmobile) in Schülp zu vermieten.
Wenn ich Sie angesprochen habe, dann rufen Sie an. 
Tel: 04331-88244

Abfallwirtschaft 
Rendsburg-Eckernförde

Einschränkungen am AWR-Standort Borgstedt  
durch Bauarbeiten inkl. Vollsperrung

An der Zufahrtsstraße zum Betriebsgelände der Abfallwirtschaft Rends-
burg-Eckernförde (AWR) in Borgstedt, dem Winkelhörner Weg, wird 
derzeit eine Wendeanlage für LKW gebaut. 
„Aufgrund der Bauarbeiten, welche eine halbseitige Straßensperrung 
mit sich bringt, ist bis Freitag, 25. Juli 2025 mit Einschränkungen bei der 
Zufahrt zum AWR-Betriebsgelände in Borgstedt zu rechnen“ teilt AWR-
Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt mit. 

Dies betrifft die Zufahrt zu:
-  AWR-Verwaltung
- Waage / Umschlag / Bioabfallbehandlungsanlage
- AWR-Wertstoffhof Borgstedt
- Umweltbildungszentrum AW-Erle

Es kann mitunter zu Wartezeiten bei der Anfahrt kommen. Die AWR 
bittet dies für Ihren Besuch im Zeitraum der Bauarbeiten mit einzu-
planen.

Achtung: Vollsperrung vom 04.07. bis 05.07.2025

Für Asphaltarbeiten wird der Winkelhörner Weg von Freitag, 04. Juli ab 
13 Uhr bis Samstag, 05. Juli 2025 um 10 Uhr voll gesperrt.
Davon betroffen sind:
-  Waage & Umschlag: Schließt am 04.07. um 13 Uhr, Wiederöffnung 

am 08.07. um 7 Uhr.
-  AWR-Wertstoffhof Borgstedt: Schließt am 04.07. bereits um 12 

Uhr, öffnet am 05.07. ab 10 Uhr.

Anlieferungen und Abholungen sind im Zeitraum der Vollsperrung nicht 
möglich. Weichen Sie auf alternative Termine oder umliegende AWR-
Wertstoffhöfe aus.
Die AWR bittet ihre Kundinnen und Kunden die Einschränkungen 
 während des Bauzeitraums einzuplanen und insbesondere die Vollsper-
rung zu beachten.

Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:
Ralph Hohenschurz-Schmidt  
Telefon: 04331 / 345 - 103
E-Mail: hoschmi@awr.de
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• Markisen • Rollläden • Garagentore • Insektenschutz • Ihr Fachbetrieb seit 1965

Eva Foltas · 24816 Stafstedt
Telefon 04875 - 424 · Fax 247
eMail: h.foltas@t-online.de
www.rolladenbau-foltas.de

Diplom-Physikerin Eva Foltas

– Individuelle Lösungen
– Hochwertige Ausführung
– Ausstellung
– Montage / Kundendienst
– Kostenlose Beratung vor Ort

– Markisen – Insektenschutz
– Rollläden – Garagentore

Rollläden
Einbruchschutz

CREATE_PDF2913947203115343299_2204170303_1.1.pdf.pdf;(91.60 x 70.00 mm);14. Aug 2017 09:32:56

Hog’n Dor 1 · 24784 Westerrönfeld
Telefon 0 43 31/ 80 91-0, Fax -184
www.haushogndor.de
wef@haushogndor.de

Spielenachmittag
für Senioren

mit Bingo
Jeden 1. Montag im Monat

Kaffee + Kuchen je 1,00 Euro
Beginn 14:30 Uhr

im Festsaal 
der Friesenstube

Haus Hog’n Dor
Homfeldt OHG
GF: Magret u. Martina Homfeldt

1984
· 1994 · 200

1 1984 · 1994 · 2

00
1

Anhänger-und Gartengeräte
Verleih

Tel.: 0173/4 816 666
Rüdiger Regenberg,  

Nienlanden 23, 24808 Jevenstedt

EP: Elektro-Pöppel Hausgeräte GmbH

Elektro, Photovoltaik, Sicherheitstechnik,
Hausgeräte, Kundendienst, TV

24808 Jevenstedt, Itzehoer Chaussee 21
Telefon: 04337 919952, Fax 04337 919438
E-Mail: elektro-poeppel@t-online.de

Inh. Jonas Jäger

Seit über 50 Jahren vor Ort!

• Elektroanlagen • Installation
• Sat-Anlagen • Beleuchtungstechnik 
• Elektrogeräte• Küchenplanung u.v.m

Einbauküchen
preiswert und gut


